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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1992

Norm

DSG §3 Z9

Rechtssatz

Wer einer Bank im Rahmen des Giroverkehrs Daten anvertraut, soll aber mangels besonderer Vereinbarung nicht

gewärtigen müssen, daß die Bank diese Daten (wenn sie sie auch nicht an einen Dritten weitergibt) zum Zweck der

Vermittlung von Bausparverträgen vornehmlich im Interesse eines Dritten (und im eigenen Provisionsinteresse)

verwendet.
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